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Wahlplakatierung im Gemeindebereich Kranzberg für die EU-Wahl 2019 

 

 

Sehr geehrter Herr Deuter, 

 

die Aufstellung von Wahlplakaten ist nach den Vorschriften der Bayer. Bauordnung genehmi-

gungsfrei, sofern die Wahlplakate nicht im Außenbereich angebracht werden. Sofern eine Son-

dernutzung von Gemeindestraßen vorliegt, erteilen wir hierzu unter Beachtung der nachfolgen-

den Auflagen die erforderliche Genehmigung.  

Diese Sondernutzungsgenehmigung bezieht sich nicht auf Kreis- oder Bundesstraßen.  

 

Die Gemeinde Kranzberg ist mit der maßvollen Anbringung von Plakaten in den einzelnen 

Ortsteilen einverstanden. Mit der Aufstellung der Plakate soll erst drei Monate vor den Wahlen 

begonnen werden. Sofern Plakatwände vorhanden sind, sind diese zu benutzen. Öffentliche 

Einrichtungen, wie Bäume, Brücken, Verkehrsschilder, Lichtzeichenanlagen, usw., dürfen 

nicht in Anspruch genommen werden. Die Anbringung darf bei Privatgrundstücken nur mit 

Zustimmung der Grundstückseigentümer erfolgen. Wir weisen darauf hin, dass die Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs nicht gefährdet werden darf. Insbesondere sind die notwendigen 

Sichtdreiecke bei Straßeneinmündungen oder Grundstücksausfahrten freizuhalten, die Plakat-

ständer dürfen kein Verkehrshindernis darstellen und keinem Verkehrszeichen gleichen.  

 

Im Übrigen verweisen wir auf die Bekanntmachung des BaySTMI vom 01.03.2013 „Werbung 

auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wahlen, Volksbegehren und Volksent-

scheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden“. 

Ferner bitten wir zu beachten, im Zugangsbereich zu den Abstimmungsräumen in Wort, Schrift 

und Bild keine Wahlwerbung zu betreiben. Nach dem Wahltag sind die Plakate innerhalb von 

einer Woche wieder ordnungsgemäß zu entfernen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Schranner 


